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Krankmeldungen von Schülern: 

 

Ich bitte die Elternschaft, wie vor einigen Jahren im Elternbeirat beschlossen, 

erkrankte Schüler zur Sicherheit sofort telefonisch zu entschuldigen. Sollte ein 

Schüler nicht zum geplanten Unterrichtsbeginn erscheinen, sollte von Seiten der 

Schule nach Möglichkeit telefonisch 45 Min nach Unterrichtsbeginn nachgefragt wer-

den, damit keine Kinder auf dem Schulweg „verloren“ gehen. 

 

Schulbesuchsverordnung des Kultusministeriums 

 

§ 2 Verhinderung der Teilnahme 

(1) Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch 

verhindert, ist dies der Schule unter Angabe des Grundes und der 

voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen 

(Entschuldigungspflicht). … 

Die Entschuldigungspflicht ist spätestens am zweiten Tag der Verhinderung 

mündlich, fernmündlich, elektronisch oder schriftlich zu erfüllen. Im Falle 

elektronischer oder fernmündlicher Verständigung der Schule ist die 

schriftliche Mitteilung binnen drei Tagen nachzureichen. 
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